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Maria Wetzel

Jahrgang 1960

Nach dem Studium der 
katholischen Theologie, 
Geschichte, Sozialwissen-
schaften und Erziehungs-
wissenschaft in Freiburg 
und Münster mehrere Jahre 
freie Journalistin, darunter 
zwei Jahre in den USA.

Seit 1992 bei den Stutt-
garter Nachrichten. 
Schwerpunkte sind 
Bildung, Soziales und 
Kirche.

Zweifache Mutter klagt gegen ihren Arbeit-
geber – Trotz mehr als 1.000 Mitarbeitern 
angeblich keine Teilzeitstelle

Die Elternzeit soll es Müttern und Vätern leichter ma-
chen, nach der Geburt eines Kindes Beruf und Familie zu 
vereinbaren. Doch nicht überall ziehen die Arbeitgeber 
mit.

STUTTGART. Auf ihre Firma hat Christina M. (Name ge-
ändert) einst große Stücke gehalten. Schon während 
ihres Studiums lernte die Betriebswirtin verschiedene 
Stationen kennen, anschließend arbeitete sie mehr 
als zehn Jahre in unterschiedlichen Bereichen – von 
Marketing bis Produktmanagement. Doch dann bekam 
sie das erste Kind – und mit der Geburt endete ihre 
Karriere jäh. 

Über ihren Wiedereinstieg könne man später reden, 
jetzt dürfe sie sich erst einmal auf ihr Kind freuen, 
hatte ihr Vorgesetzter bei einem Gespräch vor Beginn 
des Mutterschutzes gesagt. „Damals hielt ich es für 
Großzügigkeit, erst später wurde mir klar, dass er mich 
loswerden wollte“, erzählt die 40-Jährige. Als sie wäh-
rend der Elternzeit einen Antrag auf Teilzeitarbeit stell-
te, lehnte das Unternehmen ihren Wunsch ab – wegen 
Umstrukturierungen gebe es ihre bisherigen Aufgaben 
nicht mehr, wurde ihr mitgeteilt. Angeboten wurde ihr 
eine einfache Tätigkeit, bei der sie ein Drittel weniger 
verdient hätte. Sie sagte Nein und klagte. Doch das 
Arbeitsgericht im Südwesten und das Landesarbeits-
gericht gaben dem Arbeitgeber recht – dem Teilzeitver-
langen stünden dringende betriebliche Gründe entge-
gen, so die Richter.

Auch heute, vier Jahre später, ist off en, ob und wann 
Christina M. wieder in das Unternehmen zurückkeh-
ren kann. Mittlerweile ist sie zum zweiten Mal Mut-
ter geworden. Erneut verweigerte ihr die Firma eine 
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Teilzeitstelle. Und 
wieder scheiterte 
sie mit ihrer Klage 
vorm Arbeitsgericht. 
Doch damit will sie 
sich nicht abfi nden: 
„Dass es für mich 
keine Arbeit geben 
soll, ist vorgescho-
ben“, davon ist sie 
überzeugt. Schließ-
lich habe das Un-
ternehmen mehr als 
1.000 Mitarbeiter.
Aufgrund ihrer Er-
fahrung sei sie au-
ßerdem in vielen 
Bereichen einsetzbar, sagt sie – und 
vermutet, dass sie der Firma inzwischen 
einfach zu teuer geworden ist. Möglicher-
weise wird sie erneut in Berufung gehen.
Christina M. ist kein Einzelfall. Zwar er-
heben die Arbeitsgerichte keine Statis-
tik. Aber immer wieder bleibt Mitarbei-
tern und vor allem Mitarbeiterinnen nur 
der Klageweg, um ihr Recht auf Teilzeit 
während der Elternzeit einzufordern. 
Einem Verkäufer wollte sein Chef eine 
Stundenreduzierung verweigern, weil 
er ein unverzichtbarer Ansprechpartner 
für die Kunden sei. Das sahen die Rich-
ter anders: Bei einer 
Öff nungszeit von 60 
Stunden pro Woche 
könne der Mitarbeiter 
diese Forderung ohne-
hin nicht erfüllen. 
Seit 2000 können Müt-
ter und Väter während 
der Elternzeit ihre Ar-
beitszeit verringern. In Betrieben mit 
mehr als 15 Beschäftigten haben sie An-
spruch, bis zu 30 Stunden wöchentlich 
zu arbeiten, wenn dem keine „dringen-

den betrieblichen 
Gründe“ entgegen-
stehen und sie mehr 
als sechs Monate in 
dem Unternehmen 
tätig sind. Lohn oder 
Gehalt dürfen in 
dieser Zeit nur ent-
sprechend ihrer Be-
schäftigungszeit ge-
kürzt werden. Nach 
Ablauf der Elternzeit 
müssen Firmen ihren 
Mitarbeitern einen 
Arbeitsplatz zur Ver-
fügung stellen – oder 
ihnen kündigen. 

Lehnt ein Arbeitgeber eine Teilzeitbe-
schäftigung ab, muss er darlegen, wes-
halb eine solche Regelung nicht möglich 
ist. Im Fall von Christina M. erklärte der 
Anwalt des Unternehmens vor Gericht, 
ihre bisherigen Tätigkeiten seien wegge-
fallen. Dass die Firma zwischenzeitlich 
eine Leitungsstelle in diesem Bereich 
ausgeschrieben hatte, war aus Sicht der 
Richter nicht relevant. M.s Anwalt ist 
verwundert über die Entscheidung der 
Richter. Denn eigentlich müssen Firmen 
in solch einem Fall exakt vorrechnen, wie 
hoch der Arbeitsbedarf ist und wie sich 

die Besetzungssituati-
on tatsächlich darstellt. 
Auf die Darlegung des 
Arbeitsbedarfs hätten 
jedoch sowohl das Ar-
beitsgericht als auch 
das Landesarbeitsge-
richt verzichtet – aus 
seiner Sicht ein Verstoß 

gegen geltendes Recht. Doch Revision 
hatte das Landesarbeitsgericht erst gar 
nicht zugelassen. 

Bei den Arbeitsgerichten komme es auf 

Ausgebremst in der Elternzeit
ZweifacheMutterklagtgegen ihrenArbeitgeber–Trotzmehrals 1000MitarbeiternangeblichkeineTeilzeitstelle

Von Maria Wetzel

STUTTGART. Auf ihre Firma hat Christina M.
(Name geändert) einst große Stücke gehal
ten. Schon während ihres Studiums lernte
die Betriebswirtin verschiedene Stationen
kennen, anschließend arbeitete sie mehr als
zehn Jahre in unterschiedlichen Bereichen –
von Marketing bis Produktmanagement.
Doch dann bekam sie das erste Kind – und
mit der Geburt endete ihre Karriere jäh.

Über ihren Wiedereinstieg könne man
später reden, jetzt dürfe sie sich erst einmal
auf ihr Kind freuen, hatte ihr Vorgesetzter
bei einem Gespräch vor Beginn des Mutter
schutzes gesagt. „Damals hielt ich es für
Großzügigkeit, erst später wurde mir klar,
dass er mich loswerden wollte“, erzählt die
40Jährige. Als sie während der Elternzeit
einen Antrag auf Teilzeitarbeit stellte, lehn
te das Unternehmen ihren Wunsch ab – we
gen Umstrukturierungen gebe es ihre bishe
rigen Aufgaben nicht mehr, wurde ihr mitge
teilt. Angeboten wurde ihr eine einfache Tä
tigkeit, bei der sie ein Drittel weniger ver
dient hätte. Sie sagte Nein und klagte. Doch
das Arbeitsgericht im Südwesten und das
Landesarbeitsgericht gaben dem Arbeitge
ber recht – dem Teilzeitverlangen stünden
dringende betriebliche Gründe entgegen, so
die Richter.

Auch heute, vier Jahre später, ist offen, ob
und wann Christina M. wieder in das Unter
nehmen zurückkehren kann. Mittlerweile ist
sie zum zweiten Mal Mutter geworden. Er
neut verweigerte ihr die Firma eine Teilzeit
stelle. Und wieder scheiterte sie mit ihrer
Klage vorm Arbeitsgericht. Doch damit will
sie sich nicht abfinden: „Dass es für mich
keine Arbeit geben soll, ist vorgeschoben“,
davon ist sie überzeugt. Schließlich habe das
Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter.

Aufgrund ihrer Erfahrung sei sie außerdem
in vielen Bereichen einsetzbar, sagt sie – und
vermutet, dass sie der Firma inzwischen ein
fach zu teuer geworden ist. Möglicherweise
wird sie erneut in Berufung gehen.

Christina M. ist kein Einzelfall. Zwar er
heben die Arbeitsgerichte keine Statistik.
Aber immer wieder bleibt Mitarbeitern und
vor allem Mitarbeiterinnen nur der Klage
weg, um ihr Recht auf Teilzeit während der
Elternzeit einzufordern.

Einem Verkäufer wollte sein Chef eine
Stundenreduzierung verweigern, weil er ein
unverzichtbarer Ansprechpartner für die
Kunden sei. Das sahen die Richter anders:
Bei einer Öffnungszeit von 60 Stunden pro
Woche könne der Mitarbeiter diese Forde
rung ohnehin nicht erfüllen.

Seit 2000 können Mütter und Väter wäh
rend der Elternzeit ihre Arbeitszeit verrin
gern. In Betrieben mit mehr als 15 Beschäf
tigten haben sie Anspruch, bis zu 30 Stunden
wöchentlich zu arbeiten, wenn dem keine
„dringenden betrieblichen Gründe“ ent
gegenstehen und sie mehr als sechs Monate
in dem Unternehmen tätig sind. Lohn oder
Gehalt dürfen in dieser Zeit nur entspre
chend ihrer Beschäftigungszeit gekürzt wer
den. Nach Ablauf der Elternzeit müssen Fir
men ihren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz
zur Verfügung stellen – oder ihnen kündigen.

Lehnt ein Arbeitgeber eine Teilzeitbe
schäftigung ab, muss er darlegen, weshalb
eine solche Regelung nicht möglich ist. Im
Fall von Christina M. erklärte der Anwalt
des Unternehmens vor Gericht, ihre bisheri
gen Tätigkeiten seien weggefallen. Dass die
Firma zwischenzeitlich eine Leitungsstelle
in diesem Bereich ausgeschrieben hatte, war
aus Sicht der Richter nicht relevant.

M.s Anwalt ist verwundert über die Ent
scheidung der Richter. Denn eigentlich müs
sen Firmen in solch einem Fall exakt vorrech
nen, wie hoch der Arbeitsbedarf ist und wie
sich die Besetzungssituation tatsächlich dar
stellt. Auf die Darlegung des Arbeitsbedarfs
hätten jedoch sowohl das Arbeitsgericht als
auch das Landesarbeitsgericht verzichtet –
aus seiner Sicht ein Verstoß gegen geltendes
Recht. Doch Revision hatte das Landes
arbeitsgericht erst gar nicht zugelassen.

Bei den Arbeitsgerichten komme es auf
die jeweiligen Richter an, das Landes
arbeitsgericht sei eher arbeitgeberfreund
lich, sagt Anette Sauer, Verantwortliche für
Frauen und Gleichstellungspolitik bei der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Baden
Württemberg. Da existiere ein NordSüd
Gefälle. So gab beispielsweise das Arbeits
gericht Hamburg einer Mitarbeiterin recht,
die ihre wöchentliche Arbeitszeit auf 20
Stunden reduzieren wollte. Auch deren

Arbeitgeber hatte das abgelehnt. Begrün
dung: Es gebe keinen Beschäftigungsbedarf.
Die Richter berücksichtigten bei ihrer Ent
scheidung, dass kurz vor der Verhandlung
einer der Geschäftsführer des Unterneh
mens in einem Interview über neue Kunden
und höhere Umsätze gesprochen hatte. Die
Firma habe weder alle Einsatzmöglichkei
ten für die Klägerin angegeben noch darge
legt, wie diese tatsächlich besetzt seien.

Bei einem Teil der Unternehmen sei das
Thema Familienfreundlichkeit noch nicht
angekommen, sagt Sauer. Es gebe aber auch
viele positive Beispiele – manchmal brauche
es allerdings einige Gespräche. „Wenn Be
triebe das wollen, finden sie einen Weg“,
weiß sie aus vielen Beratungsgesprächen.
Eine wichtige Rolle spielten starke Betriebs
räte. Lande der Streit erst vor Gericht, sei
eine Rückkehr oft schwierig.

Manche Betriebe sträubten sich gegen
Arbeitszeitmodelle, die den Eltern ent

gegenkommen, weil sie den Aufwand scheu
en, befristet Ersatz zu suchen, sagt Gabriele
FrenzerWolf, Vizechefin des Deutschen Ge
werkschaftbundes BadenWürttemberg.
Mitunter versuchten Unternehmen, auf die
sem Weg Personal abzubauen. Etwa indem
sie Müttern oder Vätern Arbeitsplätze zu
ungünstigen Zeiten oder an weit entfernten
Orten anbieten. Manche Eltern geben dann
entnervt auf, den Weg zum Gericht wählen
nur wenige Betroffene.

Schwierigkeiten drohen Frauen aber
nicht nur, wenn sie in Teilzeit gehen, sondern
auch, wenn sie wieder zur Vollzeit zurück
kehren wollen. Direkt nach der Elternzeit ist
dies zwar möglich. Wer aber darüber hinaus
kürzer arbeitet, hat keinen Rechtsanspruch,
später seine Arbeitszeit wieder zu verlän
gern. Allerdings muss ihn der Arbeitgeber
bevorzugt berücksichtigen, wenn entspre
chende Stellen frei werden.

Das passiert leider nicht immer, sagt Fren
zerWolf. Die hohe Teilzeitquote in Baden
Württemberg führt sie auch darauf zurück,
dass zu wenig Vollzeitplätze angeboten wer
den. Nach einer Studie des Instituts für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung würde
jede Fünfte der 30 bis 40jährigen Frauen in
Teilzeit gern länger arbeiten. Die Bundes
regierung müsse endlich einen Rechtsan
spruch auf Rückkehr zur Vollzeit einführen,
fordert sie deshalb.

Rechtsansprüche allein genügten aber
nicht. Auch im Bewusstsein von Vorgesetz
ten und Mitarbeitern müsse sich einiges än
dern, sagt FrenzerWolf. Bisher entscheiden
sich Männer viel seltener für Elternzeit und
oft nur für die Mindestzeit von zwei Mona
ten. Unter ihnen viele Lehrer – im öffentli
chen Dienst sind die Hürden in der Regel
niedriger als in der Wirtschaft. Wenn er in
Elternzeit gehe, werde er zurückgestuft,
drohte ein Abteilungsleiter einem Projekt
mitarbeiter. Die Firma hat sich Familien
freundlichkeit auf die Fahnen geschrieben.

Die Elternzeit soll es Müttern und
Vätern leichtermachen, nach der Geburt
eines Kindes Beruf und Familie zu
vereinbaren. Doch nicht überall ziehen
die Arbeitgebermit.

Von Nils Mayer
aus Berlin

BERLIN/STUTTGART. Im Streit um das Kir
chenasyl haben sich Spitzenvertreter von
Kirchen und Behörden auf einen Kompro
miss verständigt. Das Kirchenasyl bleibt da
mit in seiner bisherigen Form erhalten und
das Bundesamt für Migration und Flücht
linge (BAMF) verlängert die Abschiebungs
fristen bei KirchenasylFällen in den nächs
ten sechs Monaten nicht. Im Gegenzug ver
sprechen die katholischen und evangeli
schen Kirchen, künftig enger mit der Behör
de zusammenzuarbeiten.

„Gemeinden entscheiden selbstständig
über die Gewährung von Kirchenasyl, wenn
sie befürchten, dass einem Menschen bei sei
ner Abschiebung Menschenrechtsverletzun
gen oder unzumutbare Härten drohen“, sag
te Prälat Martin Dutzmann vom Rat der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Er betonte, dies gelte auch für soge
nannte DublinFälle.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziè
re (CDU) machte unterdessen noch einmal
deutlich, dass „das bloße Anstehen einer
Überstellung in einen Mitgliedsstaat der EU
keinen ausreichenden Anlass für die Ge
währung von Kirchenasyl“ biete. Anfang
Februar hatte de Maizière bereits vor einem
Missbrauch des Kirchenasyls gewarnt und
den Kirchen vorgeworfen, sie würden sich
über geltendes Recht stellen und das Dub
linVerfahren aushebeln.

Die DublinVerordnung besagt: Flücht
linge müssen in dem Staat der Europäischen
Union (EU) Asyl beantragen, in dem sie erst
mals europäischen Boden betreten haben.
Reisen sie in einen anderen EUMitglieds
staat weiter, können sie nur innerhalb von
sechs Monaten zurück in den erstaufneh

menden Staat abgeschoben werden. Durch
das Kirchenasyl wird die Frist oft über
schritten, das BAMF hatte deshalb eine Ver
längerung auf 18 Monate erwogen. Dieser
Plan ist jetzt durch den Kompro
miss, den der katholische Prälat
Karl Jüsten und der evangelische
Prälat Martin Dutzmann mit dem
BAMFLeiter Manfred Schmidt
gefunden haben, zumindest vor
erst vom Tisch. Im Herbst wollen
sich die Behörden und Kirchen
nach Angaben des Bundesinnen
ministeriums noch einmal zu
sammensetzen und entscheiden, „ob und in
wieweit Änderungsbedarf besteht“.

Nach Angaben der Ökumenischen Bun
desarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche
gibt es derzeit 226 KirchenasylFälle in
Deutschland, davon sollten eigentlich 187
Fälle nach der DublinRegelung abgescho

ben werden. Da pro Fall mehrere Personen
betroffen sein können – etwa bei Familien –,
gewähren die Gemeinden insgesamt 411
Menschen Asyl.

Im Südwesten gibt es angeblich nur zwei
Fälle von Kirchenasyl. Die Diözese Rotten
burgStuttgart hat keine Informationen
über einen aktuellen Fall in ihrem Gebiet.
Das Thema sei allerdings auch „Sache der
Pfarrgemeinden“, sagte Sprecher Uwe Renz
unserer Zeitung. Der Evangelischen Lan

deskirche in Württemberg ist nach eigenen
Angaben ebenfalls kein Fall bekannt. Es ge
be „gelegentlich Beratungsanfragen zum
Kirchenasyl“, sagte Sprecher Oliver Hoesch.
Dass es doch mehr Fälle von Kirchenasyl im
Land gibt, ist demnach nicht ausgeschlos
sen. „Es ist üblich, dass Kirchenasyl im Stil
len passiert“, sagte Andreas Linder, Ge
schäftsführer des Flüchtlingsrats in Baden
Württemberg.

LandeskirchenSprecher Hoesch vermu
tet, die Härtefallkommission sei der Grund,
warum es im Südwesten kaum Kirchenasyl
Fälle gibt. Die Einrichtung ist in Baden
Württemberg beim Integrationsministe
rium angesiedelt. Im Zeitraum von 2006 bis
2013 wurden 1606 Härtefälle gemeldet, mit
rund 1217 befasste sie sich. Laut BAMF gibt
es in allen Bundesländern eine Härtefall
kommission. Wie aktiv diese sind, ist jedoch
eine andere Frage.

Der Streit ums Kirchenasyl ist vorerst ausgeräumt
Kirchen und Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge einigen sich auf engere Zusammenarbeit – Im Südwesten gibt es angeblich nur zwei Fälle

Familienfreundlichkeit wird großgeschrieben –dochAnspruch undWirklichkeit klaffen oft auseinander Foto:©Pathfinder/Fotolia

Info

¡ Berufstätige Väter und Mütter können
Elternzeit in Anspruch nehmen. Die Eltern-
zeit beträgt maximal drei Jahre.

¡ Die schriftliche Erklärung zur Elternzeit muss
spätestens sieben Wochen vor Antritt beim
Arbeitgeber vorliegen.

¡ Während der Elternzeit erhalten Eltern kein
Entgelt von ihrem Arbeitgeber. Für einen
Zeitraum von maximal 14 Monaten können
Eltern das staatliche Elterngeld als Lohner-
satzleistung beantragen.

¡ Väter und Mütter können während ihrer
Elternzeit Teilzeit zwischen 15 und 30 Wo-
chenstunden beantragen, wenn sie länger
als sechs Monate beschäftigt sind und der
Betrieb über 15 Beschäftigte hat.

¡ Der Arbeitgeber kann Anträge auf Verringe-
rung beziehungsweise Veränderung des
Arbeitsumfangs nur unter Verweis auf drin-
gende betriebliche Gründe ablehnen. (maw)

Eltern können während der Babypause in Teilzeit arbeiten
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Teilzeit

Erhebung unter er werbstätigen DAK-Versicherten aus dem Jahr 2013

Phasenweise Teilzeit

(Wieder-) Einarbeitungsprogramm

Home-Office und Telearbeit

Ermutigung von Männern, 
Elternzeit zu nehmen

Vertrauensarbeitszeit

Zusätzliche finanzielle Leistungen

Betriebskindergarten

Gleitzeit

Besondere Rücksichtsnahme
auf Eltern
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Familienfreundliche Maßnahmen 

in Prozent

„Wenn Unternehmen wollen,
lässt es sich regeln –
bei mehr als 1000 Mitarbeitern“

Anette Sauer
Verdi Baden-Württemberg

Spätere Rückkehr von Teilzeit
auf Vollzeit ist oft schwierig

„Gemeinden entscheiden
über die Gewährung von
Kirchenasyl“

Martin Dutzmann
Rat der EKDFo
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„Wenn Unternehmen wollen, 
lässt es sich regeln – bei 
mehr als 1.000 Mitarbei-

tern“
Anette Sauer

Verdi Baden-Württemberg
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die jeweiligen Richter an, das Landesar-
beitsgericht sei eher arbeitgeberfreund-
lich, sagt Anette Sauer, Verantwortliche 
für Frauen und Gleichstellungspolitik bei 
der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi 
Baden-Württemberg. Da existiere ein 
Nord-Süd-Gefälle. So gab beispielsweise 
das Arbeitsgericht Hamburg einer Mit-
arbeiterin recht, die ihre wöchentliche 
Arbeitszeit auf 20 Stunden reduzieren 
wollte. Auch deren Arbeitgeber hatte das 
abgelehnt. Begründung: Es gebe keinen 
Beschäftigungsbedarf. Die Richter be-
rücksichtigten bei ihrer Entscheidung, 
dass kurz vor der Verhandlung einer der 
Geschäftsführer des Unternehmens in 
einem Interview über neue Kunden und 
höhere Umsätze gesprochen hatte. Die 
Firma habe weder alle Einsatzmöglich-
keiten für die Klägerin angegeben noch 
dargelegt, wie diese tatsächlich besetzt 
seien. 

Bei einem Teil der Unternehmen sei das 
Thema Familienfreundlichkeit noch nicht 
angekommen, sagt Sauer. Es gebe aber 
auch viele positive Beispiele –manchmal 
brauche es allerdings einige Gespräche. 
„Wenn Betriebe das wollen, fi nden sie ei-
nen Weg“, weiß sie aus vielen Beratungs-
gesprächen. Eine wichtige Rolle spielten 
starke Betriebsräte. Lande der Streit erst 

vor Gericht, sei eine Rückkehr oft schwie-
rig. Manche Betriebe sträubten sich ge-
gen Arbeitszeitmodelle, die den Eltern 
entgegenkommen, weil sie den Aufwand 
scheuen, befristet Ersatz zu suchen, sagt 
Gabriele Frenzer-Wolf, Vizechefi n des 
Deutschen Gewerkschaftbundes Baden-
Württemberg. 

Mitunter versuchten Unternehmen, auf 
diesem Weg Personal abzubauen. Etwa 
indem sie Müttern oder Vätern Arbeits-
plätze zu ungünstigen Zeiten oder an 
weit entfernten Orten anbieten. Manche 
Eltern geben dann entnervt auf, den Weg 
zum Gericht wählen nur wenige Betroff e-
ne. 

Spätere Rückkehr von Teilzeit auf 
Vollzeit ist oft schwierig

Schwierigkeiten drohen Frauen aber 
nicht nur, wenn sie in Teilzeit gehen, 
sondern auch, wenn sie wieder zur Voll-
zeit zurückkehren wollen. Direkt nach 
der Elternzeit ist dies zwar möglich. Wer 
aber darüber hinaus kürzer arbeitet, hat 
keinen Rechtsanspruch, später seine Ar-
beitszeit wieder zu verlängern. Allerdings 
muss ihn der Arbeitgeber bevorzugt be-
rücksichtigen, wenn entsprechende Stel-
len frei werden. 

M a r i a
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Ausgebremst in der Elternzeit
ZweifacheMutterklagtgegen ihrenArbeitgeber–Trotzmehrals 1000MitarbeiternangeblichkeineTeilzeitstelle

Von Maria Wetzel

STUTTGART. Auf ihre Firma hat Christina M.
(Name geändert) einst große Stücke gehal
ten. Schon während ihres Studiums lernte
die Betriebswirtin verschiedene Stationen
kennen, anschließend arbeitete sie mehr als
zehn Jahre in unterschiedlichen Bereichen –
von Marketing bis Produktmanagement.
Doch dann bekam sie das erste Kind – und
mit der Geburt endete ihre Karriere jäh.

Über ihren Wiedereinstieg könne man
später reden, jetzt dürfe sie sich erst einmal
auf ihr Kind freuen, hatte ihr Vorgesetzter
bei einem Gespräch vor Beginn des Mutter
schutzes gesagt. „Damals hielt ich es für
Großzügigkeit, erst später wurde mir klar,
dass er mich loswerden wollte“, erzählt die
40Jährige. Als sie während der Elternzeit
einen Antrag auf Teilzeitarbeit stellte, lehn
te das Unternehmen ihren Wunsch ab – we
gen Umstrukturierungen gebe es ihre bishe
rigen Aufgaben nicht mehr, wurde ihr mitge
teilt. Angeboten wurde ihr eine einfache Tä
tigkeit, bei der sie ein Drittel weniger ver
dient hätte. Sie sagte Nein und klagte. Doch
das Arbeitsgericht im Südwesten und das
Landesarbeitsgericht gaben dem Arbeitge
ber recht – dem Teilzeitverlangen stünden
dringende betriebliche Gründe entgegen, so
die Richter.

Auch heute, vier Jahre später, ist offen, ob
und wann Christina M. wieder in das Unter
nehmen zurückkehren kann. Mittlerweile ist
sie zum zweiten Mal Mutter geworden. Er
neut verweigerte ihr die Firma eine Teilzeit
stelle. Und wieder scheiterte sie mit ihrer
Klage vorm Arbeitsgericht. Doch damit will
sie sich nicht abfinden: „Dass es für mich
keine Arbeit geben soll, ist vorgeschoben“,
davon ist sie überzeugt. Schließlich habe das
Unternehmen mehr als 1000 Mitarbeiter.

Aufgrund ihrer Erfahrung sei sie außerdem
in vielen Bereichen einsetzbar, sagt sie – und
vermutet, dass sie der Firma inzwischen ein
fach zu teuer geworden ist. Möglicherweise
wird sie erneut in Berufung gehen.

Christina M. ist kein Einzelfall. Zwar er
heben die Arbeitsgerichte keine Statistik.
Aber immer wieder bleibt Mitarbeitern und
vor allem Mitarbeiterinnen nur der Klage
weg, um ihr Recht auf Teilzeit während der
Elternzeit einzufordern.

Einem Verkäufer wollte sein Chef eine
Stundenreduzierung verweigern, weil er ein
unverzichtbarer Ansprechpartner für die
Kunden sei. Das sahen die Richter anders:
Bei einer Öffnungszeit von 60 Stunden pro
Woche könne der Mitarbeiter diese Forde
rung ohnehin nicht erfüllen.

Seit 2000 können Mütter und Väter wäh
rend der Elternzeit ihre Arbeitszeit verrin
gern. In Betrieben mit mehr als 15 Beschäf
tigten haben sie Anspruch, bis zu 30 Stunden
wöchentlich zu arbeiten, wenn dem keine
„dringenden betrieblichen Gründe“ ent
gegenstehen und sie mehr als sechs Monate
in dem Unternehmen tätig sind. Lohn oder
Gehalt dürfen in dieser Zeit nur entspre
chend ihrer Beschäftigungszeit gekürzt wer
den. Nach Ablauf der Elternzeit müssen Fir
men ihren Mitarbeitern einen Arbeitsplatz
zur Verfügung stellen – oder ihnen kündigen.

Lehnt ein Arbeitgeber eine Teilzeitbe
schäftigung ab, muss er darlegen, weshalb
eine solche Regelung nicht möglich ist. Im
Fall von Christina M. erklärte der Anwalt
des Unternehmens vor Gericht, ihre bisheri
gen Tätigkeiten seien weggefallen. Dass die
Firma zwischenzeitlich eine Leitungsstelle
in diesem Bereich ausgeschrieben hatte, war
aus Sicht der Richter nicht relevant.

M.s Anwalt ist verwundert über die Ent
scheidung der Richter. Denn eigentlich müs
sen Firmen in solch einem Fall exakt vorrech
nen, wie hoch der Arbeitsbedarf ist und wie
sich die Besetzungssituation tatsächlich dar
stellt. Auf die Darlegung des Arbeitsbedarfs
hätten jedoch sowohl das Arbeitsgericht als
auch das Landesarbeitsgericht verzichtet –
aus seiner Sicht ein Verstoß gegen geltendes
Recht. Doch Revision hatte das Landes
arbeitsgericht erst gar nicht zugelassen.

Bei den Arbeitsgerichten komme es auf
die jeweiligen Richter an, das Landes
arbeitsgericht sei eher arbeitgeberfreund
lich, sagt Anette Sauer, Verantwortliche für
Frauen und Gleichstellungspolitik bei der
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi Baden
Württemberg. Da existiere ein NordSüd
Gefälle. So gab beispielsweise das Arbeits
gericht Hamburg einer Mitarbeiterin recht,
die ihre wöchentliche Arbeitszeit auf 20
Stunden reduzieren wollte. Auch deren

Arbeitgeber hatte das abgelehnt. Begrün
dung: Es gebe keinen Beschäftigungsbedarf.
Die Richter berücksichtigten bei ihrer Ent
scheidung, dass kurz vor der Verhandlung
einer der Geschäftsführer des Unterneh
mens in einem Interview über neue Kunden
und höhere Umsätze gesprochen hatte. Die
Firma habe weder alle Einsatzmöglichkei
ten für die Klägerin angegeben noch darge
legt, wie diese tatsächlich besetzt seien.

Bei einem Teil der Unternehmen sei das
Thema Familienfreundlichkeit noch nicht
angekommen, sagt Sauer. Es gebe aber auch
viele positive Beispiele – manchmal brauche
es allerdings einige Gespräche. „Wenn Be
triebe das wollen, finden sie einen Weg“,
weiß sie aus vielen Beratungsgesprächen.
Eine wichtige Rolle spielten starke Betriebs
räte. Lande der Streit erst vor Gericht, sei
eine Rückkehr oft schwierig.

Manche Betriebe sträubten sich gegen
Arbeitszeitmodelle, die den Eltern ent

gegenkommen, weil sie den Aufwand scheu
en, befristet Ersatz zu suchen, sagt Gabriele
FrenzerWolf, Vizechefin des Deutschen Ge
werkschaftbundes BadenWürttemberg.
Mitunter versuchten Unternehmen, auf die
sem Weg Personal abzubauen. Etwa indem
sie Müttern oder Vätern Arbeitsplätze zu
ungünstigen Zeiten oder an weit entfernten
Orten anbieten. Manche Eltern geben dann
entnervt auf, den Weg zum Gericht wählen
nur wenige Betroffene.

Schwierigkeiten drohen Frauen aber
nicht nur, wenn sie in Teilzeit gehen, sondern
auch, wenn sie wieder zur Vollzeit zurück
kehren wollen. Direkt nach der Elternzeit ist
dies zwar möglich. Wer aber darüber hinaus
kürzer arbeitet, hat keinen Rechtsanspruch,
später seine Arbeitszeit wieder zu verlän
gern. Allerdings muss ihn der Arbeitgeber
bevorzugt berücksichtigen, wenn entspre
chende Stellen frei werden.

Das passiert leider nicht immer, sagt Fren
zerWolf. Die hohe Teilzeitquote in Baden
Württemberg führt sie auch darauf zurück,
dass zu wenig Vollzeitplätze angeboten wer
den. Nach einer Studie des Instituts für
Arbeitsmarkt und Berufsforschung würde
jede Fünfte der 30 bis 40jährigen Frauen in
Teilzeit gern länger arbeiten. Die Bundes
regierung müsse endlich einen Rechtsan
spruch auf Rückkehr zur Vollzeit einführen,
fordert sie deshalb.

Rechtsansprüche allein genügten aber
nicht. Auch im Bewusstsein von Vorgesetz
ten und Mitarbeitern müsse sich einiges än
dern, sagt FrenzerWolf. Bisher entscheiden
sich Männer viel seltener für Elternzeit und
oft nur für die Mindestzeit von zwei Mona
ten. Unter ihnen viele Lehrer – im öffentli
chen Dienst sind die Hürden in der Regel
niedriger als in der Wirtschaft. Wenn er in
Elternzeit gehe, werde er zurückgestuft,
drohte ein Abteilungsleiter einem Projekt
mitarbeiter. Die Firma hat sich Familien
freundlichkeit auf die Fahnen geschrieben.

Die Elternzeit soll es Müttern und
Vätern leichtermachen, nach der Geburt
eines Kindes Beruf und Familie zu
vereinbaren. Doch nicht überall ziehen
die Arbeitgebermit.

Von Nils Mayer
aus Berlin

BERLIN/STUTTGART. Im Streit um das Kir
chenasyl haben sich Spitzenvertreter von
Kirchen und Behörden auf einen Kompro
miss verständigt. Das Kirchenasyl bleibt da
mit in seiner bisherigen Form erhalten und
das Bundesamt für Migration und Flücht
linge (BAMF) verlängert die Abschiebungs
fristen bei KirchenasylFällen in den nächs
ten sechs Monaten nicht. Im Gegenzug ver
sprechen die katholischen und evangeli
schen Kirchen, künftig enger mit der Behör
de zusammenzuarbeiten.

„Gemeinden entscheiden selbstständig
über die Gewährung von Kirchenasyl, wenn
sie befürchten, dass einem Menschen bei sei
ner Abschiebung Menschenrechtsverletzun
gen oder unzumutbare Härten drohen“, sag
te Prälat Martin Dutzmann vom Rat der

Evangelischen Kirche in Deutschland
(EKD). Er betonte, dies gelte auch für soge
nannte DublinFälle.

Bundesinnenminister Thomas de Maiziè
re (CDU) machte unterdessen noch einmal
deutlich, dass „das bloße Anstehen einer
Überstellung in einen Mitgliedsstaat der EU
keinen ausreichenden Anlass für die Ge
währung von Kirchenasyl“ biete. Anfang
Februar hatte de Maizière bereits vor einem
Missbrauch des Kirchenasyls gewarnt und
den Kirchen vorgeworfen, sie würden sich
über geltendes Recht stellen und das Dub
linVerfahren aushebeln.

Die DublinVerordnung besagt: Flücht
linge müssen in dem Staat der Europäischen
Union (EU) Asyl beantragen, in dem sie erst
mals europäischen Boden betreten haben.
Reisen sie in einen anderen EUMitglieds
staat weiter, können sie nur innerhalb von
sechs Monaten zurück in den erstaufneh

menden Staat abgeschoben werden. Durch
das Kirchenasyl wird die Frist oft über
schritten, das BAMF hatte deshalb eine Ver
längerung auf 18 Monate erwogen. Dieser
Plan ist jetzt durch den Kompro
miss, den der katholische Prälat
Karl Jüsten und der evangelische
Prälat Martin Dutzmann mit dem
BAMFLeiter Manfred Schmidt
gefunden haben, zumindest vor
erst vom Tisch. Im Herbst wollen
sich die Behörden und Kirchen
nach Angaben des Bundesinnen
ministeriums noch einmal zu
sammensetzen und entscheiden, „ob und in
wieweit Änderungsbedarf besteht“.

Nach Angaben der Ökumenischen Bun
desarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche
gibt es derzeit 226 KirchenasylFälle in
Deutschland, davon sollten eigentlich 187
Fälle nach der DublinRegelung abgescho

ben werden. Da pro Fall mehrere Personen
betroffen sein können – etwa bei Familien –,
gewähren die Gemeinden insgesamt 411
Menschen Asyl.

Im Südwesten gibt es angeblich nur zwei
Fälle von Kirchenasyl. Die Diözese Rotten
burgStuttgart hat keine Informationen
über einen aktuellen Fall in ihrem Gebiet.
Das Thema sei allerdings auch „Sache der
Pfarrgemeinden“, sagte Sprecher Uwe Renz
unserer Zeitung. Der Evangelischen Lan

deskirche in Württemberg ist nach eigenen
Angaben ebenfalls kein Fall bekannt. Es ge
be „gelegentlich Beratungsanfragen zum
Kirchenasyl“, sagte Sprecher Oliver Hoesch.
Dass es doch mehr Fälle von Kirchenasyl im
Land gibt, ist demnach nicht ausgeschlos
sen. „Es ist üblich, dass Kirchenasyl im Stil
len passiert“, sagte Andreas Linder, Ge
schäftsführer des Flüchtlingsrats in Baden
Württemberg.

LandeskirchenSprecher Hoesch vermu
tet, die Härtefallkommission sei der Grund,
warum es im Südwesten kaum Kirchenasyl
Fälle gibt. Die Einrichtung ist in Baden
Württemberg beim Integrationsministe
rium angesiedelt. Im Zeitraum von 2006 bis
2013 wurden 1606 Härtefälle gemeldet, mit
rund 1217 befasste sie sich. Laut BAMF gibt
es in allen Bundesländern eine Härtefall
kommission. Wie aktiv diese sind, ist jedoch
eine andere Frage.

Der Streit ums Kirchenasyl ist vorerst ausgeräumt
Kirchen und Bundesamt fürMigration und Flüchtlinge einigen sich auf engere Zusammenarbeit – Im Südwesten gibt es angeblich nur zwei Fälle

Familienfreundlichkeit wird großgeschrieben –dochAnspruch undWirklichkeit klaffen oft auseinander Foto:©Pathfinder/Fotolia

Info

¡ Berufstätige Väter und Mütter können
Elternzeit in Anspruch nehmen. Die Eltern-
zeit beträgt maximal drei Jahre.

¡ Die schriftliche Erklärung zur Elternzeit muss
spätestens sieben Wochen vor Antritt beim
Arbeitgeber vorliegen.

¡ Während der Elternzeit erhalten Eltern kein
Entgelt von ihrem Arbeitgeber. Für einen
Zeitraum von maximal 14 Monaten können
Eltern das staatliche Elterngeld als Lohner-
satzleistung beantragen.

¡ Väter und Mütter können während ihrer
Elternzeit Teilzeit zwischen 15 und 30 Wo-
chenstunden beantragen, wenn sie länger
als sechs Monate beschäftigt sind und der
Betrieb über 15 Beschäftigte hat.

¡ Der Arbeitgeber kann Anträge auf Verringe-
rung beziehungsweise Veränderung des
Arbeitsumfangs nur unter Verweis auf drin-
gende betriebliche Gründe ablehnen. (maw)

Eltern können während der Babypause in Teilzeit arbeiten
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35,8 

Teilzeit

Erhebung unter er werbstätigen DAK-Versicherten aus dem Jahr 2013

Phasenweise Teilzeit

(Wieder-) Einarbeitungsprogramm

Home-Office und Telearbeit

Ermutigung von Männern, 
Elternzeit zu nehmen

Vertrauensarbeitszeit

Zusätzliche finanzielle Leistungen

Betriebskindergarten

Gleitzeit

Besondere Rücksichtsnahme
auf Eltern

35,7 

24,7 

19,2 

17,9 

16,7 

10,7 

7,9 

5,9 

62,2 

Familienfreundliche Maßnahmen 

in Prozent

„Wenn Unternehmen wollen,
lässt es sich regeln –
bei mehr als 1000 Mitarbeitern“

Anette Sauer
Verdi Baden-Württemberg

Spätere Rückkehr von Teilzeit
auf Vollzeit ist oft schwierig

„Gemeinden entscheiden
über die Gewährung von
Kirchenasyl“

Martin Dutzmann
Rat der EKDFo
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Das passiert leider nicht immer, sagt 
Frenzer-Wolf. Die hohe Teilzeitquote 
in Baden-Württemberg führt sie auch 
darauf zurück, dass zu wenig Vollzeit-
plätze angeboten werden. Nach einer 
Studie des Instituts für Arbeitsmarkt 
und Berufsforschung würde jede Fünf-
te der 30- bis 40-jährigen Frauen in 
Teilzeit gern länger arbeiten. Die Bun-
desregierung müsse endlich einen 
Rechtsanspruch auf Rückkehr zur Voll-
zeit einführen, fordert sie deshalb. 
Rechtsansprüche allein genügten aber 

nicht. Auch im Bewusstsein von Vorge-
setzten und Mitarbeitern müsse sich ei-
niges ändern, sagt Frenzer-Wolf. Bisher 
entscheiden sich Männer viel seltener 
für Elternzeit und oft nur für die Mindest-
zeit von zwei Monaten. Unter ihnen viele 
Lehrer – im öff entlichen Dienst sind die 
Hürden in der Regel niedriger als in der 
Wirtschaft. Wenn er in Elternzeit gehe, 
werde er zurückgestuft, drohte ein Abtei-
lungsleiter einem Projektmitarbeiter. Die 
Firma hat sich Familienfreundlichkeit auf 
die Fahnen geschrieben.

Begründung der Jury

D i e  J u r y  h a t  s i c h  e n t s c h l o s s e n ,  d e n  W i l l i - B l e i -
c h e r - P r e i s  i n  d e r  K a t e g o r i e  P r i n t / O n l i n e  z w e i  M a l 
z u  v e r g e b e n .  E i n e r  d e r  P r e i s e  g e h t  a n  M a r i a  We t -
z e l  f ü r  „ A u s g e b r e m s t  i n  d e r  E l t e r n z e i t “ . 

„ D e r  F o r t s c h r i t t  i s t  e i n e  S c h n e c ke “,  s a g t  e i n 
b e k a n n t e s  S p r i c h w o r t .  L a n g e  h a t  e s  g e d a u e r t  b i s 
d i e  U n t e r n e h m e n  s i c h  a u f  f a m i l i e n f r e u n d l i c h e -
r e  A r b e i t s z e i t m o d e l l e  e i n g e l a s s e n  h a b e n .    D o c h 
m a n c h e n  i s t  s e l b s t  e i n  S c h n e c k e n t e m p o  z u  r a s a n t .
D i e s  z e i g t  e i n d r u c k s v o l l  d e r  B e i t r a g  v o n  M a r i a 
We t z e l  „ A u s g e b r e m s t  i n  d e r  E l t e r n z e i t “ ,  d e n  s i e 
i n  d e n  „ S t u t t g a r t e r  N a c h r i c h t e n “  v e r ö f f e n t l i c h t 
h a t .

E s  i s t  e i n  F o r t s c h r i t t ,  d a s s  E l t e r n  n a c h  d e r 
G e b u r t  e i n e s  K i n d e s  e i n  R e c h t  a u f  Te i l z e i t    h a -
b e n ,  u m  B e r u f  u n d  Fa m i l i e  b e s s e r  m i t e i n a n -
d e r  i n  E i n k l a n g  z u  b r i n g e n .  E l t e r n  h a b e n  s o 
d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d u r c h  e i n e  Te i l z e i t t ä t i g k e i t 
b e r u f l i c h  a m  B a l l  z u  b l e i b e n  u n d  s i c h  t r o t z -
d e m  u m  i h r  K i n d  /  i h r e  K i n d e r  z u  k ü m m e r n . 
E i n e  v e r n ü n f t i g e  S a c h e  s o l l t e  m a n  d e n k e n .
D o c h  n o c h  i m m e r  w i r d  d i e s e  R e g e l u n g  v o n  e i n i -
g e n  U n t e r n e h m e n  r e g e l r e c h t  h i n t e r t r i e b e n .  M a -
r i a  We t z e l s  A r t i k e l  m a c h t  a n  e i n i g e n  B e i s p i e l e n 

a u f  d i e  u n t e r s c h i e d l i c h e n  M e t h o d e n  a u f m e r k s a m 
m i t  d e n e n  d i e s  g e s c h i e h t .  W i l l k ü r l i c h e  A b l e h -
n u n g ,  v o r g e s c h o b e n e  „d r i n g e n d e  b e t r i e b l i c h e 
G r ü n d e “ ,  N i c h t b e r ü c k s i c h t i g u n g  f ü r  A r b e i t n e h -
m e r i n n e n  u n d  A r b e i t n e h m e r,  d i e  v o n  d e r  E l t e r n -
z e i t  z u r ü c k k e h r e n  w o l l e n  –  d i e  L i s t e  d e r  b e r e c h -
t i g t e n  K l a g e n  i s t  l a n g .

F ü r  d i e  J u r y  s t e h t  a u ß e r  Fr a g e ,  d a s s  d e r  Ve r d i e n s t 
v o n  M a r i a  We t z e l  d a r i n  b e s t e h t ,  d i e s e  U n g e r e c h -
t i g k e i t  i n  d a s  B l i c k f e l d  g e b r a c h t  z u  h a b e n .  S i e  t u t 
d a s  i n  e i n e m  r u h i g e n ,  u n a u f g e r e g t e n  To n ,  i n  e i -
n e m  m i t  B e i s p i e l e n  u n t e r l e g t e n  A r t i k e l .    E s  s i n d 
s o l c h e  A r b e i t e n ,  d i e  d a z u  b e i t r a g e n ,  d a s s  s i c h  d i e 
S c h n e c k e  F o r t s c h r i t t  t r o t z  a l l e m  w e i t e r  b e w e g t .
H e r z l i c h e n  G l ü c k w u n s c h  z u m  W i l l i - B l e i c h e r -  
P r e i s  2 0 1 5. 

M a r i a

W e t z e l


